
Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

█████████████████

mit Ihrer E-Mail vom 4. Mai 2020 beantragen Sie: 

„bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

den Hygieneplan des deutschen Bundestages in der aktuellen 
Version und allen vorherigen Versionen, sofern vorhanden.“ 

Ihr Antrag ist hier eingegangen und wird auf der Grundlage des 
IFG bearbeitet. 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Bundestagsverwaltung 
ihren Betrieb an die aktuelle Situation und die behördlichen 
Empfehlungen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 angepasst hat. Der Schutz der Gesundheit und die 
Gewährleistung des parlamentarischen Betriebs haben 
gegenwärtig höchste Priorität. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 
folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

█████

█████████
██████████████████████████
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